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Rau_P 15
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- Sohlanhebung
- Strukturanreicherung Sohle
- Strukturanreicherung Ufer
- Entwicklung Ufergehölze

- Optimierung Durchgängigkeit

- Nährstoffrückhalt in Feuchtgebiet 
  optimieren

- Entwicklung Ufergehölze

- Gewässerrandstreifen zum Acker
   herstellen

- Umbau 4 verrohrter Durchlässe

Durchgängigkeit an Stau herstellen

- Senkung Oberflächeneinträge

- Verrohrung öffnen

- Wasserrückhalt

- Strukturanreicherung Sohle
- Strukturanreicherung Ufer
- Entwicklung Ufergehölze

- Verrohrung öffnen (+ neue Gewässertrasse)

- Entwicklung Ufergehölze

- keine Maßnahme

- Sohlanhebung

- Umbau verrohrter Durchlässe

- Durchgängigkeit an Stau herstellen

- Mauerreste und Müll beseitigen

- Änderung des Gewässerkatasters - Umbau verrohrter Durchlass

- Gewässerrandstreifen anlegen
- Senkung Oberflächeneinträge

- Sohlanhebung
- Strukturanreicherung Sohle
- Strukturanreicherung Ufer
- Entwicklung Ufergehölze

- Gewässerrandstreifen anlegen

- Umbau verrohrter Durchlass

- Seewasserspiegel
  anheben

- Verrohrung öffnen
- Gewässerrandstreifen 
  anlegen

- Sohlanhebung
- Strukturanreicherung Sohle
- Strukturanreicherung Ufer
- Entwicklung Ufergehölze

- Durchgängigkeit an Stau herstellen

- Verrohrung öffnen
- Änderung des Gewässerkatasters

- Vernässung Niederung

- Sohlanhebung
- Entwicklung Ufergehölze

- Verrohrung öffnen

- Sohlanhebung
- Strukturanreicherung Sohle
- Strukturanreicherung Ufer

- Moorrevitalisierung

- Umbau verrohrter Durchlass

- Reduzierung Nährstoffeinträge

- Strukturanreicherung Sohle
- Strukturanreicherung Ufer
- Entwicklung Ufergehölze

- Entwicklung Ufergehölze 

- Verrohrung öffnen

- keine Maßnahme

- Nährstoffeinträge an Zuläufen mindern

- Strukturanreicherung Sohle
- Strukturanreicherung Ufer
- Entwicklung Ufergehölze
- Maßnahmenkompatibilität mit Fahrgastschifffahrt

- Stillwasserzonen einrichten

- Strukturanreicherung Sohle
- Entwicklung Ufergehölze
- Maßnahmenkompatibilität mit Fahrgastschifffahrt

- keine Maßnahme

- Strukturanreicherung Sohle
- Strukturanreicherung Ufer

- Senkung Oberflächeneinträge

- Fließwegverlängerung

- Sohlanhebung
- Strukturanreicherung Sohle
- Strukturanreicherung Ufer
- Entwicklung Ufergehölze

- Fließwegverlängerung

- Moorrevitalisierung

- Sohlanhebung
- Strukturanreicherung Sohle
- Strukturanreicherung Ufer
- Entwicklung Ufergehölze

- Eigendynamik
  zulassen

- Sanierung Brücke 
  Fergitzer Mühle

- Optimierung 
  Durchgängigkeit

- Sohlanhebung
- Strukturanreicherung Sohle
- Strukturanreicherung Ufer

- Anbindung Altarm

- Amtlichen Gewässerlauf klären

- Senkung Oberflächeneinträge

- Gewässerunterhaltung einstellen

- Sohlanhebung
- Strukturanreicherung Sohle
- Strukturanreicherung Ufer
- Entwicklung Ufergehölze

- Fließwegverlängerung

- Fließwegverlängerung- Sohlanhebung
- Strukturanreicherung Sohle
- Strukturanreicherung Ufer
- Entwicklung Ufergehölze

- Umbau verrohrter Durchlass

- Durchgängigkeit an Stau herstellen

- Fließwegverlängerung

- Umbau Durchlass

-Senkung 
 Oberflächeneinträge

- Durchgängigkeit an Stau herstellen

- Strukturanreicherung der Ufer

- Senkung 
  Oberflächeneinträge

- Müll, Hindernisse und Stege 
  aus Gewässer entfernen

- Moorrevitalisierung

- Senkung Oberflächeneinträge

- Verrohrung öffnen

- Entenhaltung aus Gewässer entfernen

- Sohlanhebung
- Strukturanreicherung Sohle
- Strukturanreicherung Ufer
- Entwicklung Ufergehölze

- Senkung Oberflächeneinträge

- Sohlanhebung

- Umbau verrohrter Durchlass

- Senkung Oberflächeneinträge

- Moorrevitalisierung
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Karte 7-1: Maßnahmen, Maßnahmenkombinationen und Prioritäten

Karte 7-1: Maßnahmen, Maßnahmenkombinationen und Prioritäten

Blattübersicht

Zeichenerklärung
!< Durchlass

Verrohrung

Berichtspflichtige Gewässer

Standgewässer Wasserrahmenrichtlinie

Geltungsbereich des 
Gewässerentwicklungskonzeptes

Fließwegverlängerung / Umgehungsgerinne

Moorrevitalisierung oder Vernässungsflächen

Maßnahmen

Maßnahmen-
kombination

Maßnahmenprioritäten

Maßnahmen-
kombination

Maßnahmen-
kombination

hoch 

mäßig

gering

Maßnahmen-
kombination keine

Einzelmaßnahmentypen

Planungsabschnit

Strukturanreicherung der Sohle:
71_02: Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversität)
71_03: naturraumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen
72_07: natürliche Habitatelemente einbauen (z.B. Totholz)
72_08: naturnahe Strömungslenker einbauen (z.B. wechselseitige Fallbäume, Totholz-Verklausungen)

Strukturanreicherung der Ufer:
72_04: Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell brechen
73_11: sonstige Maßnahme zur Verbesserung von Habitaten im Uferbereich
74_03: Sekundäraue entwickeln (z.B. Initialbepflanzung, Entfernung nicht standortgerechter Gehölze)

Senkung Oberflächeneinträge:
85_03: sonstige Maßnahme zur Reduzierung anderer hydromorphologischer Belastungen
73_01: Gewässerrandstreifen ausweisen (Festlegung durch die Wasserbehörde)

Fließwegverlängerung:
72_02: Wiederherstellung des Altverlaufs
74_05: Auengewässer neu anlegen (Altarmersatzgewässer)
75_05: Nebengewässer neu anlegen

Entwicklung Ufergehölze:
73_05: Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum
73_06: standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z.B. durch zweite Reihe)

Sohlanhebung:
70_05: Gewässersohle anheben (z.B. durch Einbau von Grundschwellen oder Einschieben seitlich anstehenden Bodens

Moorrevitalisierung:
63_03: flussbegleitendes Feuchtgebiet renaturieren
74_11: Wiedervernässung eines trockengefallenen Feuchtgebietes
93_01: Stauanlage zur Wiedervernässung von Moor- / Feuchtgebieten errichten
70_05: Gewässersohle anheben (z.B. durch Einbau von Grundschwellen oder Einschieben seitlich anstehenden Boden)

Eigendynamik zulassen:
70_06: Strömungslenker einbauen (z.B. Palisaden, Totholz) 
70_08: Steuerung naturnaher Abflussverhältnisse zur Initiierung einer eigendynamischen Gewässerentwicklung
70_09: Gewässerunterhaltung einstellen, um eine Eigendynamik zu ermöglichen

Optimierung Durchgängigkeit:
69_04: Sohlrampe / -gleite nachbessern / optimieren
69_10: Durchlass rückbauen oder umgestalten

Verrohrungen öffnen:
69_09: Verrohrung öffnen oder umgestalten (z.B. zu einem offenen Kastenprofil oder Durchmesser vergrößern)

Umbau verrohrter Durchlässe:
69_10: Durchlass rückbauen oder umgestalten

Durchgängigkeit an Stauen herstellen:
69_03: Stauanlage / Sohlabsturz durch besser passierbare Anlage ersetzen (z.B. ständig offene Wehrfelder)

Seewasserspiegel anheben (Festlegung eines festen Stauziels):
61_05: Speicherhaltung im Winter
66_04: mit dem See korrespondierendes Feuchtgebiet renaturieren
66_07: sonstige Maßnahme zur Verbesserung des Wasserhaushalts an einem Standgewässer

Blattnummer: Blatt 4

Blattnummer: Blatt 4


